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Repräsentative Abgeordnetenhauswahl-
statistik 

A Erläuterungen 

Allgemeine Angaben 

Gemäß dem Wahlstatistikgesetz (WStatG) ist das Er-
gebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin und 
zu den Bezirksverordnetenversammlungen unter Wah-
rung des Wahlgeheimnisses statistisch auszuwerten; 
die Auswertung ist zu veröffentlichen. 

Berichtszeitpunkt und gleichzeitig Erhebungstermin 
ist der 26. September 2021, der Tag der Wahl zum Ab-
geordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverord-
netenversammlungen. 

Das Abgeordnetenhaus von Berlin wird für fünf Jahre 
gewählt. Damit beträgt die Periodizität der Statistik fünf 
Jahre. 

Unter Wahrung des Wahlgeheimnisses wird in aus-
gewählten Wahlbezirken (sog. Stichprobenwahlbezirke) 
die repräsentative Wahlstatistik erstellt. 

Zum Erhebungsprogramm gehören 
a. die Erfassung der Wahlberechtigten, der Wahl-

scheinvermerke und die Beteiligung an der Wahl 
nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen 

b. die Zahl der Wählenden und ihre Stimmabgabe für 
die einzelnen Wahlvorschläge nach Geschlecht 
und Geburtsjahresgruppen sowie die Gründe für 
die Ungültigkeit von Stimmen. 

Rechtsgrundlage 
Gesetz über die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und 
zu den Bezirksverordnetenversammlungen (Landes-
wahlgesetz) vom 25. September 1987 (GVBl. S. 2370), 
zuletzt geändert durch Art. 3 Nr. 1 des Gesetzes vom 7. 
Juli 2016 (GVBl. S. 430) und Wahlordnung für die Wah-
len zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverord-
netenversammlungen (Landeswahlordnung, LWO) in 
der Fassung vom 9. März 2006 auf Grund des § 34 des 
Landeswahlgesetzes vom 25. September 1987 (GVBl. 
S. 2370) sowie das Wahlstatistikgesetz (WStatG) in der 
jeweils gültigen Fassung. 

Zweck und Ziele der Statistik 

Die Statistik dient dem Ziel, die Öffentlichkeit über das 
Wahlergebnis und Wahlverhalten der Bürgerinnen und 
Bürger auf Ebene des Landes Berlin zu informieren und 
altersspezifische Unterschiede sowie die Struktur der 
Wählenden und Nichtwählenden zu analysieren. 

Auf Landesebene ist eine zeitliche und räumliche 
Vergleichbarkeit gegeben. 

Die Nutzenden der Statistik sind das Berliner Abge-
ordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlun-
gen, Parteien, Universitäten, Wirtschaftsverbände, Inte-
ressenvertretungen, Medien, Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitute, Wahlbewerberinnen und Wahlbewer-
ber sowie politisch interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger. 

Erhebungsmethodik 

Die repräsentative Wahlstatistik zur Abgeordneten-
hauswahl wird aus ausgewählten Wahlbezirken (sog. 
Stichprobenwahlbezirke) erstellt (§ 27 Landeswahlge-
setz). 

Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke trifft das 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg im Einvernehmen 
mit der Landeswahlleitung. Ein für die repräsentative 
Wahlstatistik ausgewählter Wahlbezirk muss mindes-
tens 400 Wahlberechtigte, ein für die Statistik ausge-
wählter Briefwahlbezirk mindestens 400 Wählende um-
fassen. 

Die Statistik über die Wahlberechtigten, der Wahl-
scheinvermerke und der Beteiligung an der Wahl nach 
Geschlecht und Geburtsjahresgruppen (§ 40b LWO) 
wird von den Bezirkswahlämter unter Auszählung des 
Wählerverzeichnisses durchgeführt. Die Bezirkswahl-
ämter die Ergebnisse getrennt nach Wahlbezirken dem 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. 

Die Statistik über die Zahl der Wählenden und ihre 
Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge (§ 27 
Landeswahlgesetz i. V. m. § 40b LWO) wird unter Ver-
wendung von amtlichen Stimmzetteln, welche zudem 
Unterscheidungsmerkmale nach Geschlecht und Ge-
burtsjahresgruppen enthalten, durchgeführt. Die Be-
zirkswahlämter leiten die ihnen von den Wahlvorstehern 
übergebenen, verpackten und versiegelten Stimmzettel 
ungeöffnet und getrennt nach Wahlbezirken zur Aus-
wertung an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
weiter. 

Für die Veröffentlichung werden die Ergebnisse der 
Stichprobe auf Totalzahlen hochgerechnet. 

Weitere Hinweise sind im Internetangebot der Lan-
deswahlleitung unter www.wahlen-berlin.de zu finden. 

Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik erschei-
nen im zeitlichen Abstand nach dem Wahltag. 

Merkmale und Klassifikationen 

Wahlberechtigte bei der Wahl zum Abgeordneten-
haus 
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus sind alle Deut-
schen wahlberechtigt, die am Tag der Wahl das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten 
ununterbrochen in Berlin ihren Wohnsitz haben und 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 1 Abs.1 
Landeswahlgesetz (LWG)). 

Wählende 
Die Zahl der Wählenden wird bei den Wahlen zum Ab-
geordnetenhaus in Berlin und zu den Bezirksverordne-
tenversammlungen ermittelt als Summe der Stimmab-
gabevermerke im Wählerverzeichnis und der Zahl der 
abgegebenen Wahlscheine. 
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Wahlschein 
Ein Wahlschein berechtigt zur Briefwahl oder zur Wahl 
in einem Wahllokal innerhalb des betreffenden 
Wahlkreises. 

Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge 
Die Anzahl der Stimmen für die einzelnen Wahlvor-
schläge wird anhand der Stimmzettel (gültige und un-
gültige Stimmen) ermittelt und durch die zuständigen 
Wahlvorstände und Wahlausschüsse festgestellt. 

Sperrklausel 
Parteien, die im Wahlgebiet weniger als fünf vom Hun-
dert der abgegebenen Zweitstimmen erhalten haben, 
werden bei Berechnung und Zuteilung der Sitze nach 
§ 17 Landeswahlgesetz nicht berücksichtigt; dies gilt 
nicht, sofern mindestens ein Bewerber oder eine Be-
werberin der Partei nach § 16 Landeswahlgesetz einen 
Sitz im Wahlkreis errungen hat. 

Sitzzuteilungsverfahren 
Die Mandate werden nach dem Quotenverfahren mit 
Restausgleich nach den größten Bruchteilen 
(Hare/Niemeyer) berechnet. 

Erststimme 
Die Erststimme ist maßgebend für die Wahl der Wahl-
kreisabgeordneten. In jedem Wahlkreis wird ein(e) Ab-
geordnete(r) gewählt. Der Bewerber, der die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt erringt das Mandat. 

Zweitstimme 
Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei 
gewählt. Diese Stimme ist maßgebend für die Vertei-
lung der Gesamtzahl der Sitze auf die Parteien im 
Landtag. 

Überhangmandate 
Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei bei der 
Wahl zum Landtag mehr Direktmandate über die Erst-
stimmen erhält, als ihr Sitze im Landtag gemäß der An-
zahl der Zweitstimmen zustehen. 

Ausgleichsmandate 
Hat eine Partei Überhangmandate errungen, erhöht 
sich die Anzahl der Sitze im Landtag um so viele, wie 
erforderlich sind, um die Sitzverteilung nach dem Ver-
hältnis der gesamten Zweitstimmenzahl der Parteien zu 
gewährleisten. 

Geschlecht 

Gemäß § 22 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes 
kennt das Recht drei mögliche Eintragungen zum Ge-
schlecht im Geburtenregister (männlich, weiblich und 
divers) sowie die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag 
offenzulassen (ohne Angabe). Aufgrund der zu erwar-
tenden geringen Fallzahlen der Geschlechtsausprä-
gung „divers“ bzw. „ohne Angabe“ werden diese – zur 
Gewährleistung des Wahlgeheimnisses – mit der Aus-
prägung „männlich“ gemeinsam erhoben und ausge-
wertet.

Geburtsjahresgruppen 
Die Geburtsjahresgruppen mit jeweils mindestens drei 
Geburtsjahrgängen setzen sich für die Wahl zum Abge-
ordnetenhaus 2021 wie folgt zusammen: 

Geburtsjahresgruppe Altersgruppe, etwa 

2001 – 2003 unter 21 Jahre 

1997 – 2000 21 – 24 Jahre 

1992 – 1996 25 – 29 Jahre 

1987 – 1991 30 – 34 Jahre 

1982 – 1986 35 – 39 Jahre 

1977 – 1981 40 – 44 Jahre 

1972 – 1976 45 – 49 Jahre 

1962 – 1971 50 – 59 Jahre 

1952 – 1961 60 – 69 Jahre 

1951 und früher 70 Jahre und älter 

Abgegebene Stimmen 
Die Anzahl der Stimmen für die einzelnen Wahlvor-
schläge wird anhand der Stimmzettel (gültige und un-
gültige Stimmen) ermittelt und durch die zuständigen 
Wahlvorstände und Wahlausschüsse festgestellt. 

Ungültige Stimmen 
Ungültig ist eine Stimme bei der Wahl zum Abgeordne-
tenhaus, wenn der Stimmzettel nicht amtlich hergestellt 
ist, keine Kennzeichnung enthält, den Willen des Wäh-
lenden nicht zweifelsfrei erkennen lässt (außer Be-
schlussfälle), einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 

Ungültigkeitsgrund 
Wird vom Wahlvorstand bei der Auszählung festgestellt 
und in der Niederschrift vermerkt.
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Geburtsjahresgruppen 
Höchstens sechs Geburtsjahresgruppen mit jeweils 
mindestens sieben Geburtsjahrgängen, setzen sich für 
die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 wie folgt zu-
sammen: 

Geburtsjahresgruppe Altersgruppe, etwa 

1997 – 2003 unter 25 Jahre 

1987 – 1996 25 – 34 Jahre 

1977 – 1986 35 – 44 Jahre 

1962 – 1976 45 – 59 Jahre 

1952 – 1961 60 – 69 Jahre 

1951 und früher 70 Jahre und älter 

Hochrechnung 
Die Ergebnisse der Stichprobe sind anhand von Fakto-
ren hochgerechnet. Die Randsummen der Ergebnistab-
ellen stimmen deshalb mit den amtlichen Ergebnissen 
überein. 



   





Unterscheidungsmerkmal - 
Geschlecht, Geburtsjahresgruppe
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